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Helvetia Versicherungen AG
Firmensitz in 1010 Wien, Hoher Markt 10 –11
T +43 (0) 50 222-1000, F +43 (0) 50 222-91000
www.helvetia.at

Diese Marketingunterlage ist die gekürzte Darstellung von Helvetia Produkten und kein Angebot 
im rechtlichen Sinn. Der verbindliche und vollständige Inhalt des Versicherungsvertrages ist in der 
Versicherungspolizze und den zugrunde liegenden Versicherungsbedingungen ausführlich festgelegt. 
Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten. Stand: Jänner 2018

Helvetia Österreich: Ihr starker Partner. 
Helvetia ist als die älteste österreichische Versicherungs AG seit über 150 Jahren 
am Markt. Schweizerisch geprägt handelt Helvetia immer verantwortungsvoll, seriös 
und stellt die Individualität und Ansprüche ihrer Kunden in den Mittelpunkt ihres 
Handelns. Seit September 2014 ist die Basler Versicherung in Österreich Teil der 
Helvetia Gruppe. 

Helvetia Gruppe: Europa im Blick. 
In 6 europäischen Ländern vertrauen die Kunden den Versicherungsmodellen 
der Helvetia Gruppe. Helvetia verfügt über Niederlassungen in der Schweiz, in 
Deutschland, Österreich, Spanien, Italien und Frankreich. Der Hauptsitz der Gruppe 
befindet sich im schweizerischen St. Gallen.

Ihr Betreuer:

helvetia.at

Helvetia Winzerpaket 

Tank.
Undicht.

	Versiegelt.
Ihre spezielle Versicherungslösung für Winzer.
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Unsere Auslese für Ihre Sicherheit.  
Beispielhafte Risikoabdeckung 
mit dem Helvetia Winzerpaket.

Winzertechnologie

Versicherungsschutz mit/ohne 
Buschenschank/Heurigenbetrieb:
•	Maximierung der Verfügbarkeit der  

Produktionsanlagen
•	Reparaturrücklagen können teilweise entfallen
•	Erhöhung der Liquidität
•	Keine Unterversicherung
•	Schutz gegen Schäden infolge äußerer Ursachen  

(Ungeschicklichkeit, Feuchtigkeit, Flüssigkeiten aller Art)
•	Schutz gegen Schäden infolge Elementargefahren  

(Hochwasser, Überschwemmungen)
•	Bis zu einem Gerätealter von 5 Jahren keine Amortisation, 

darüber mindestens 30 % Zeitwert
•	Einfache und rasche Schadenerledigung durch das  

Sichtbarkeitserfordernis
•	Brandherd infolge äußerer Ursachen ist mitversichert 

(Lücke in der Feuerversicherung)
•	Legalzession im Versicherungsfall  

(d. h. bei Fremdverschulden zahlt die Helvetia sofort und 
regressiert in der Folge)

Versicherte Gefahren und Schäden:
•	Ungeschicklichkeit, Bedienungsfehler
•	Überspannung von außen mit oder ohne  

atmosphärische Ursachen
•	Mechanische Ursachen von außen
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Versicherungsschutz für alle Fälle. 
Das Helvetia Winzerpaket hat 
für jedes Problem eine Lösung.

Zusätzlich gelten im Rahmen der 
Versicherungssumme als mitversichert:
•	Brüche und Risse von Tanks oder Fässern (aus Metall 

oder Kunststoff) infolge von Überdruck oder Unterdruck 
bis zu EUR 1.000,- auf Erstes Risiko

•	Verderb oder Verlust des Tank- oder Fassinhaltes  
infolge eines versicherten Ereignisses bis zu  
EUR 1.000,- auf Erstes Risiko

•	Verderb von Lebens- und Genussmitteln infolge eines  
versicherten Ereignisses bis zu EUR 500,- auf Erstes Risiko

•	Fundamente, Erd- und Grabarbeiten infolge eines  
versicherten Ereignisses bis zu EUR 1.000,- auf Erstes   
Risiko im Rahmen der Versicherungssumme

•	Kosten infolge eines versicherten Sachschadens für  
die notwendige Anmietung von Ersatzgeräten für die 
Dauer der Reparatur der versicherten Sache bis zu  
EUR 500,- auf Erstes Risiko

Nicht versichert sind:
•	Feuer, Sturm und einfacher Diebstahl
•	Funktionsstörungen (z.B. Kontaktfehler infolge loser  

Klemmen, hängen gebliebener Schutzschalter,  
Wackelkontakte, Störungen infolge nicht funktionierender 
elektrischer/mechanischer Bauteile)

•	Störungen oder Schäden infolge mangelhafter Wartung
•	Schäden aus innerer Ursache  

(z.B. Material- oder Herstellungsfehler)

Sichtbarkeitserfordernis:
Es gilt das Sichtbarkeitserfordernis generell für alle versicher-
ten Sachschäden als vereinbart.

Weintransport
Beschädigung, Verlust und Abhandenkommen von Wein-
trauben, Wein und Weinprodukten (inkl. Tranportgebinde 
wie Tanks, Fässer und Flaschen) außerhalb von Weingärten, 
Kellern und sonstigen Lagerräumen (z.B. Traubenübernah-
mestelle, Weinhändler, auf Messen, Weinpräsentationen 
und Verkostungen) sowie während des Transportes inner-
halb Österreichs und im angrenzenden Ausland. Versichert 
gelten Feuerschäden oder Schäden infolge eines Unfalls 
des Transportmittels. Versicherungssumme EUR 5.000,- 
auf Erstes Risiko! Als Ersatzwert für Flaschenweine gilt bei  
diesen Schäden anstatt des Marktpreises der nachweisliche  

„Ab-Hof-Preis“.

Versicherungsschutz besteht am
Versicherungsort in Räumlichkeiten für: 
•	Schankanlage
•	Weinpressen
•	Filterpressen
•	Pumpen
•	Abfüllanlagen
•	Heizungs-, Klima-, Kühl- und Lüftungsanlagen
•	Tanks und Fässer aus Metall oder Kunststoff für die 

Lagerung von Traubensaft, Most, Sturm,  
Heurigen oder Wein

•	Elektronische und elektrische Steuerungen für die 
versicherten Sachen

•	PC, Telefonanlagen, Drucker, Faxgeräte

Winzerhaftung

•	Innehabung von Gebäuden 
und/oder Räumlichkeiten, die für den Weinbaubetrieb 
und/oder für eine Buschenschank genutzt werden. Sollte 
der Versicherungsnehmer nur Beteiligter sein (Gemein-
schaft etc.), so gilt die Deckung für dessen Haftung.

•	Veranstaltungshaftpflicht 
Durchführung von Weinpräsentationen, Messen und  
sonstigen einschlägigen Veranstaltungen. Sollte der Versi-
cherungsnehmer nur Beteiligter sein (Gemeinschaft etc.), 
so gilt die Deckung für dessen Haftung.

•	Weltweite Deckung 
ausgenommen USA, Kanada und Australien

•	Erweiterte Produkthaftpflicht 
(für Trauben- und Weinzulieferanten) wegen Unveräußer-
lichkeit oder Wertverlust durch fehlerhafte oder gemäß 
Weingesetz abgewertete Produkte 
Pauschalversicherung EUR 75.000,- 
Selbstbehalt 10 %, mindestens EUR 350,-

•	Lohnabfüllung 
Beim Befüllen der Flaschen verursachte Schäden inkl. 
Folgeschäden. Selbstbehalt 10 %, mindestens EUR 350,-

Feuer- u. Sturmversicherung für Gebäude, 
Inventar und Weinkulturen

•	Weinkulturen im Freien (Weingarten) 
Weinstöcke – gegen Feuer auch Reben und Weintrauben – 
zum aktuellen Marktpreis sowie Materialien zur Stützung 
und Verstrebung der Kulturen zum Neuwert auf Erstes 
Risiko bis EUR 10.000,-

•	Mehrkosten bei außergewöhnlicher Trockenheit 
nachweisliche Mehrkosten für Bewässerung des Wein
gartens (z.B. Wasserkosten, Betriebskosten von  
Bewässerungsanlagen) durch mangelnden Niederschlag 
(eine Trockenperiode von mindestens 30 niederschlags-
freien Tagen) bis EUR 1.000,- auf Erstes Risiko pro 
Versicherungsjahr

•	Messestände/Verkaufsstände 
auch außerhalb von Gebäuden auf Messen, bei Verkaufs
präsentationen und dergleichen bis EUR 5.000,- auf 
Erstes Risiko

Versicherungssumme
EUR 15.000 auf Erstes Risiko 

Selbstbehalt
EUR 150,- pro Schadenfall

Prämie
EUR 35,- Monatsprämie

Die Versicherungssumme kann verdoppelt werden. In diesem 
Fall erhöhen sich im selben Verhältnis die Prämie und der 
Selbstbehalt.


